
Der Modellbahnclub Pfaffenwinkel e.V. baut und betreibt zusätzlich zur satzungs-
gemäßen Errichtung einer stationären Anlage im Obergeschoss des Peißenberger 
Bahnhofes eine Modulanlage eigener Norm. Hintergrund für die Errichtung dieser 
transportablen, aus vielen Teilstücken (Modulen und/oder Segmenten) bestehenden 
Anlage ist, den Verein auch außerhalb der Clubräume bei entsprechenden Anlässen 
(Ausstellungen/Messen etc.) präsentieren zu können. 

 

Der Erbauer eines oder mehrerer Module akzeptiert mit Unterschrift die vorliegende 

 

Modul-Ordnung 
1. Das Grundthema der Modulanlage stellt eine 2-gleisige Hauptstrecke dar, 
welche über die beiden, vereinseigenen Kehrschleifen mit Schattenbahnhofsgleisen 
im Selbst-Blocksystem betrieben wird. Es bleibt jedem Interessenten überlassen 
andere modellbahnspezifische Themen zu realisieren; an der Schnittstelle = 
Modulkopf muss jedoch die Verbindung zum vorgegebenen System hergestellt 
werden können. 

2. Der MBC Pfaffenwinkel stellt den Standard-Modulkasten, bestehend aus den 
beiden Übergangsprofilen, geraden Seitenbrettern, dem Trassenbrett mit Korkbett, 
Gleismaterial sowie dem Standfuß und Transport-Sicherung unentgeltlich zur 
Verfügung. Standardmaß eines Modules ist 60 x 120 cm. Andere Maße sind 
selbstverständlich erlaubt, müssen aber die Kompatibilität  zur gegebenen Norm 
gewährleisten. 

3. Die elektrische/elektronische Grundausstattung (Kabel/Stecker/Elektronik) 
wird ebenfalls vom MBC Pfaffenwinkel zur Verfügung gestellt und ggf. auch 
eingebaut. 

4. Die Ausgestaltung des/der jeweiligen Module obliegt ausschließlich dem 
Erbauer, sollte sich aber, um ein geschlossenes Erscheinungsbild der Modulanlage 
zu gewährleisten, an der Ausgestaltung der bisher erstellten Module orientieren. 

5. Der Erbauer ist Eigentümer des/der Module es sei denn, dieser übereignet 
das/die Module mit schriftlicher Bestätigung (siehe Anhang)  an den Verein. 

6. Der Eigentümer eines/mehrerer Module ist für die ordnungsgemäße Lagerung 
selbst verantwortlich. 

7. Der Verein gewährt dem Erbauer eines oder mehrerer Module außer der 
bereits in Punkt 2 und 3 angesprochenen Unterstützung keinerlei finanzielle Hilfe. 

 



 

8. Der Erbauer stimmt zu, dass bei Bedarf die Module dem MBC Pfaffenwinkel zu 
Ausstellungen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.  

 

9. Der MBC Pfaffenwinkel e.V. übernimmt keine Haftung für die Module und 
deren Ausstattung welche beim Transport von und zu Ausstellungen/Vorführungen 
beschädigt oder Ausstattungsteile auf dem/den Modul(en) entwendet werden. 

 

 

Datum: ______________________ 

 

Unterschrift MBC Pfaffenwinkel e.V.   Unterschrift Modul-Erbauer 

 

____________________________   ______________________ 

 

 

 

Anlage : Erklärung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage: 

 
Erklärung  

 

der Nachunterzeichnende erklärt, dass das/die nachfolgend/e aufgeführte/n Modul/e 

 

mit Wirkung vom    ………………………………………….   

aufgrund von   ………………………………………….          

 

in das Eigentum des MBC Pfaffenwinkel e.V. (vertreten durch den jeweiligen 
gesetzlichen Vertreter = Vorstand) übergehen. 

 

Bezeichnung des Modules : …………………………………. 

Bezeichnung des Modules : …………………………………. 

Bezeichnung des Modules : …………………………………. 

Bezeichnung des Modules : …………………………………. 

Bezeichnung des Modules : …………………………………. 

Bezeichnung des Modules : …………………………………. 

 

 

Datum und Unterschrift des Übereignenden (Spenders): 

 

_____________________________________________ 

 


